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©euoffenftfjaft ber Schrei»
«er» unb giuuuerutciftcr bcö
SfiuttouS 93afeüanb. $n einer
am 17. Starz 1907 in ber
Schühenfiube ju Sieftal ftatt»
gefundenen Setfammlung ber

Schreiner» unb ^irnmermeifler be§ Sîantotté Safellanb
tourbe befchloffen, fiel) ju organifieren. Sei biefent Sin»
loffe rourbe ein prooiforifcher Sorftanb gemalt, ro etcher
bie Aufgabe fjatte, Statuten unb einen SRinimattarif
àu entroerfen.

$n ben ©eneraloetfammluitgen oom 28. Slpril unb
5. SJiai mürben nun beibe Sor lagen beraten unb ge»

'tefimigt unb mit bent 5. SJtai 1907 in Straft erflärt.
^ßrioatperfonen, Slrchiteften, melclje fiel) um biefe Sin»

flelegenljeit intereffieren, l'öniten oott ben beiben Schrift»
ftücien Gcinftcljt nehmen. ©§ ift mit benfelben etma§

Staffen roorben, bas ben Serfjältniffen ber 3eil ent»
fpoicljt. ©in jebeê SRitglieb ift nun ftatutarifd) oer»
Pflichtet, unter Slnbrolfuitg tjofjer Konoentionalftrafen
«II ben Sorfdjriften unb Sebingungen nachzuleben. Slucl)
ote Serufêfotlegen, bie momentan ber ©enofferifctjaft
"od) nic^t beigetreten finb, roerben fich früher ober fpäter
i", biefem Schritte entfehtieffen fönnen, benn bie 3ufutift
totrb fie lehren, baff nur ©inigfeit ftarf macht.

Kampf-Cbronilt.
$>ie StreitbeUiegnug auf bent tßlatje $iiricf) nimmt

nicht ab. Stunmehr treten auch bie gimmerleute
unb ®adhbecter in Seroegung. ®ie erfteren h"l>on
ben fßlat) Rurich für alle organifierten auswärtigen Se»

rufêgenoffen abgefperrt unb bie lebigen Singehörigen ber
©emerïfchaft hoben >}tlrtct) oerlaffen müffen. ®ie Seiter
ber Semegung rennen offenbar auch mit bem ^eft^ütten=
bau für ba§ eibgenöffifdhe Scljütjenfeft, ber fo mie fo
nocl) fehr meit jurücfgeblieben ift unb bei bem [mächtig
gearbeitet raerben muff, bomit bie fpalle rechtzeitig fertig»
geftetlt ift. Sluch bie ®acf)becfer berieten itt einer Ser»
fammlung über ihre Stellung. 2>er bisherige, auf ztoei
Qahre gefchtoffene Sertrag ift abgelaufen unb ba§ Ser»
hättniS z""fcf>en Slrbeitgeber unb Strbeitern muff neu
geregelt raerben.

— Sehten SamStag ift oom ©inigungSamt ber fchon
mehrere lochen bauernbe Streif ber ©ipfer in
$ürich beigelegt raorbeit. SRontag morgen rourbe bie
Ürbeit roieber aufgenommen.

2>ie So()«be»ucguuo ber Holzarbeiter im Dbereugabiu
rourbe frieblich beigelegt, inbem eine Sereinbarunng zu
Stanbe t'am zroifchen ber Drganifation ber Slrbeitgeber
unb z»oifdhen bem cfjriftlicfjen Holzarbeiteroerbanbe, Sef»
tion St. SRorih unb Umgebung. Sereinbart rourbe bie

zehnftünbige SlrbeitSzeit, ein Stinbeftlohn für tüchtige
Slrbeiter oon 50 ©tS. pro Stunbe unb je nach Seiftung
mehr, 3uf<hlag für Ueberftunben unfy Maßarbeit, Se»

' ««'M;».
Tl ^

Genossenschaft der Schrei-
ner- und Ziunnermeister des

Kantons Baselland. In einer
am 17. März 1907 in der
Schützenstube zu Liestal statt-
gefundenen Versammlung der

Schreiner- und Zimmermeister des Kantons Baselland
wurde beschlossen, sich zu organisieren. Bei diesem An-
lasse wurde ein provisorischer Vorstand gewählt, welcher
die Aufgabe hatte, Statuten und einen Minimaltarif
zu entwerfen.

In den Generalversammlungen vom 28. April und
5. Mai wurden nun beide Vorlagen beraten und ge-
uehmigt und mit dem 5. Mai 1907 in Kraft erklärt.
Privatpersonen, Architekten, welche sich um diese An-
gelegenheit interessieren, können von den beiden Schrift-
stücken Einsicht nehmen. Es ist mit denselben etwas
geschaffen worden, das den Verhältnissen der Zeit ent-
spricht. Ein jedes Mitglied ist nun statutarisch ver-
pflichtet, unter Androhung hoher Konventionalstrafen
all den Vorschriften und Bedingungen nachzuleben. Auch
me Berufskollegen, die momentan der Genossenschaft
uoch nicht beigetreten sind, werden sich früher oder später
zu diesem Schritte entschließen können, denn die Zukunft
wird sie lehren, daß nur Einigkeit stark macht.

Hampk-MsM.
Die Streikbewegung aus dem Platze Zürich nimmt

nicht ab. Nunmehr treten auch die Zimmerleute
und Dachdecker in Bewegung. Die ersteren haben
den Platz Zürich für alle organisierten auswärtigen Be-
rufsgenossen abgesperrt und die ledigen Angehörigen der
Gewerkschaft haben Zürich verlassen müssen. Die Leiter
der Bewegung rechnen offenbar auch mit dem Festhütten-
bau für das eidgenössische Schützenfest, der so wie so

noch sehr weit zurückgeblieben ist und bei dem Mächtig
gearbeitet werden muß, damit die Halle rechtzeitig fertig-
gestellt ist. Auch die Dachdecker berieten in einer Ver-
sammlung über ihre Stellung. Der bisherige, auf zwei
Jahre geschlossene Vertrag ist abgelaufen und das Ver-
hältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitern muß neu
geregelt werden.

— Letzten Samstag ist vom Einigungsamt der schon

mehrere Wochen dauernde Streik der Gipser in
Zürich beigelegt worden. Montag morgen wurde die

Arbeit wieder aufgenommen.
Die Lohnbewegung der Holzarbeiter im Obcrengadin

wurde friedlich beigelegt, indem eine Vereinbarunng zu
Stande kam zwischen der Organisation der Arbeitgeber
und zwischen dem christlichen Holzarbeiterverbande, Sek-
tion St. Moritz und Umgebung. Vereinbart wurde die

zehnstündige Arbeitszeit, ein Mindestlohn für tüchtige
Arbeiter von 50 Cts. pro Stunde und je nach Leistung
mehr, Zuschlag für Ueberstunden und, Nachtarbeit, Be-
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